
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 12 (1896)

Heft: 27

Rubrik: Verbandswesen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


442 aMttiïïitïte fdjtteijertfdje £an&n>ttler»3eitnng (Organ für bie offtjiellett Publilationen beS ©djtoeij. ©ewerbeöereittS) Sir. 27

gebieteê bahin p wirfett, bafj burdö geeignete Ver»
orbnungen bie öorgefd^Iagenen formen sur pralttfchen
Shtwenbung gelangen.

b. betreffenb Veform beS SubmiffionSüerfahrenS:
I. Ker ©entralborfianb beS Schweis. ©e WerbebereinS, nach

SBahmehmung ber mannigfachen Uebelftänbe im Sub»
mifftonSWefen unb ber langjährigen, metft bergeblichen
Vemühungen, biefelben grünblict) sn befeittgen, erfennt
als wirffamfieS Vtittel sur ©rsielung eines georbneten
unb aEfeitig geregten SubutiffionSberfahrenS ben ©rlafj
eines fchweiserifdjen ©emerbegefepeS, besw. bie Schaffung

f* bon VerufSgenoffenfchaften.
II. IStnmerhin hofft ber Schweis, ©emerbeberein eine ©ebung

ber genannten Uebelftänbe baburdj su ergtelen, bajj er
ben eibgettöffifdjen, fantonalen, ©emetnbe» unb attbern
gröfeern Verwaltungen anempfiehlt, fünftig bei Vergebung
öffentlicher Slrbeiten folgenbe ©runbfäpe ansuwenben :

1. ©S foEen nur größere öffentliche Slrbeiten bber Sieferungen
auf bem SubmtffionSWege bergeben werben.

2. Kie ©ingabe» unb SieferungSfriften finb genügenb su
bemeffen.

3. SDer öffentlichen SluSfdjreibung finb genaue unb aus»

föhrliihe Vläne unb Vefdjreibungen (wenn nötig Plufier)
SU ©runbe su legen, ©ingaben nach ©inhettSpretfen
foEen bie Siegel bilben. KaS Verfahren beS Sluf» unb
SlbfteigernS bon Voranfchlagpreifett ift nnsnläffig. gür
bon etnanber unabhängige unb unter fich berfchiebene
Slrbeiten ober Sieferungen barf nicht ein fogenannter
KurdjfdjniitSpreiS geforbert werben, auch wenn fie
©egenftanb eines unb beSfelben Vertrages bilben; bie

SßreiSanfähe foKen Je befonberS eingefept werben.

4) Kie ©tngabe berpfCidjtet ben Submittenten nur sur
SluSführung ebent. Sieferung beS in bem Vertrage an«

gegebenen Quantums. 3ft baSfelbe Veränberungen
unterworfen, fo foil sum bornherein bereinbart werben,
innert welchen ©rensen fich bas Piepr» ober Piinber»
maß su halten habe. SBerben biefe ©rensen über»

fchritten, fo hut fpesieEe Vereinbarung mit bem Unter»

nehmer auf neuer VafiS su erfolgen. 3m allgemeinen
gelten 10 % als suläffige ©rense. Saglohnarbeiten
unb basn gehörige Plateriallteferungen foKen bertrag»
lieh geregelt Werben. 3Bo bieS unterlaffen Würben,
werben bie ortsüblichen greife berechnet.

5) Sienbern fich ht ber SluSführung ber auf ©tnheitspreife
hin bergebenen Slrbeiten ober Sieferungen bie Kimen»
fionen ober fonftige Slnforberungen, Welche auf bie

Preisberechnung bon erheblichem ©influfs finb, fo finbet
für biefen Keil ber Slrbeit neue Vereinbarung ftatt auf
ber VafiS, bafj bie Plepr» ober Piinberarbett im Ver«

hältnis ber VeriragSpreife in Veredjnung lommt.
6) gür aKe Seifiungen, welche in ben ber ©ingabe su

grunbe liegenben Plänen ober Vefchretbung ober ben

Ptufterborlagen nicht enthalten finb unb im Verlaufe
ber SluSführung berlangt werben, ift befonbere Ver»
ftänbigung borbehalten.

7)][0rt nnb Siunbe ber ©röffnung ber eingelangten Sin»

geböte finb in ber StuSfcpretbung befannt s" geben
unb bie Offerenten sur Keilnapme an ber ©röffnung
einsulaben. Ueber biefelbe foE ein genaues ProtoïoK
aufgenommen unb ben 3«tereffenten sur ©inficht auf»
gelegt werben.

8) 3ur Prüfung ber grage, ob bie eingelangten Offerten
auf reeiïen ©runblagen beruhen, foKen bie Vehörben

^ Sachüerftänbige susiehen. Singebote, Welche PreiSanfäpe
enthalten, beren Veirag mit bem Söerte ber oerlangten
Setftung ober Sieferung in offenbarem PlifsberpättniS
fteht, beren SluffteKung baher auf UnlenntniS ber Sache
ober auf Seichtfertigïeit beruhen tann, finb als unreeEer
SBettbewerb bon bornperein auSsufchließen. 3u ber

Siegel foEen Singebote, welche 90 % beS KurcpfcpnittS»

betrageS aEer Singebote nicht erreichen, unberüdEfichtigt
bleiben.

Unter ben übrigen Singeboten foEen biejenigen ben

Vorsug berbienen, beren Urheber genügende ®ewüpr
für rechtseitige unb ïunftgerecfite SluSführung bieten.
©S bürfen nur Fachleute berüclfichtigt werben.

Sebe Vepörbe foE ihre Slrbeiten bei annäpernb gleichen
Verhältntffen unb Vebingungen nach Piöglichlett unter
bie teiftungSfäpigen ©ewerbetreibenben berteilen, besw.
thunlichfte SlbmedjSlung beobachten. Unternehmer, Welche
binnen ïurser grift mehrfach mit SluSführung bon
öffentlichen -Slrbeiten betraut worben, foKen borüber»
gepenb bon ber Vewerbung auSgefdjloffen Werben.

SluSlänbifche Vewerber finb nur bann su berüd»
fichtigen, Wenn bie betreffenben Slrbeiten bom Sulanbe
ntdjt ober nur su wefentlidj ungünftigeren Vebingungen
geliefert werben fönnen.

9) KoEeltib»@ingaben bon VernfSgenoffen, bie mit bem

Swede erfolge», um bie Kräfte ber einpetmifchen VerufS»
leute sufammensufaffeu unb burch eine richtige SlrbeitS»

berteilung bie Konfurrensfüpigieit mit auswärtigen
Unternehmern su fiebern, finb thunlidjfi SU berüdfiepttgen.

10) Kie bon gewerblichen Vereinigungen aufgefteEten
VormalpreiStarife finb bei ber Prüfung ber Singebote
möglichft su beriidfidjtigen.

11) Kie Vehörben foEen bie Unternehmer, welche Slrbeiten
unb Sieferungen burch Unteraccorbanten ausführen
laffen, sur Vorlage biefer Unteraccorbe berpphten
unb fich bereu ©enehmigung borbehalten. Kie §aupt»
Unternehmer bleiben ben Vehörben, ben Sieferanten
unb Slrbeitern für ihre gorberungen ön bie Unter»
nehmung haftbar.

12) Kautionen foEeu nur bei gröfsern Slrbeiten bedangt
Werben unb 10 % ber Voranfcplagfumme nicht über»

ftetgen. gür Vartautionen foE ein üblicher 8tu8
bergütet werben.

13) 3ur Venrteilung bon Streitigleiten aus bem SSerl»

ober SieferungSbertrag werben ftünbtge gachgerichte
(lonform ben &anbelSgeri<hten) als geeignetfte Suftans
erachtet.

SetfMttbStoefen.
Ker ©entralpprffanb beS Schwerer. ©ewerbePereinS

wenbet fich in einer ©tngabe nochmals an bas fchweiserifche
3nbuftriebepartement su Rauben ber Kommiffionen ber eibge»

nöffifchen Stdte für Vorberatung ber ©efepeSentmürfe betreffenb
bie Kranlen» unb Unfallberficherung. ©rbe»
lennt fich als Slnhänger beS ©efepeS, fofern einige wefent»
ïidje Slbänberungen am ©ntwurfe erfolgen, als ba finb :
1. Ker VerficherungSswang foEte nicht nur auf bie Cohn»
arbeitet unb Kienftboten, fonbern auf aKe felbftänbig ©r»
werbenben mit einem ©infommen unter gr. 3000 auSgebehnt
werben. SDoppelberflcherung ift unsuläffig. 2. S)ie VeitragS»
Pflicht beS SlrbeitgeberS an bie Kranlenüerjicherung für bie

Wülfte beS Prämienbetrages feiner Slrbeiter erfcheine nicht
gerecht unb würbe für einen grofeen Keil ber Slrbeitgeber
eine su grufje Velaftung nach fidh sichert. Sie Prämien»
letftung beS SlrbeitgeberS an bie Kranfenberfidjerung foEte
nicht mehr als ein Viertel ber gansen Prämie betragen.
3. gaKS bem Slrbeitgeber eine Prämienleiftung an bie Kranlen»
berfichermtg sugemutet wirb, barf beffen Velaftung für bie

UnfaKüerfidjerung bie §älfte ber Prämie nicht überfteigen.
4. S5ie Kranlenlaffen haben bie aus UnfaE entftehenbe @r»

werbSlofigleit bis auf bie Kauer bon fedjs SBocheu su ent»

fchäbtgen. Kie Verteilung ber prämienlafteu mürbe nach

ber Slnficht ber Petenten alfo erfolgen: Sin bie Kranlenoer»
jicherung bie Slrbeitgeber bie Slrbeiter V2, ber Vunb iA;.
an bie UnfaKberficherung ber Slrbeitgeber V2, ber Arbeiter Ys»

ber Vunb (ebentueK unter Susiehung bon Kanton unb ®e*
meinbe) ®/s-
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gebietes dahin zu wirken, daß durch geeignete Ver-
ordnungen die vorgeschlagenen Normen zur praktischen
Anwendung gelangen.

d. betreffend Reform des Submisstonsverfahrens:
I. Der Centralvorstand des Schweiz. Gewerbevereins, nach

Wahrnehmung der mannigfachen Uebelstände im Sub-
missionswesen und der langjährigen, meist vergeblichen
Bemühungen, dieselben gründlich zu beseitigen, erkennt
als wirksamstes Mittel zur Erzielung eines geordneten
und allseitig gerechten Submissionsverfahrens den Erlaß
eines schweizerischen Gewerbegesetzes, bezw. die Schaffung
von Berufsgenossenschaften.

II. ^Immerhin hofft der Schweiz. Gewerbeverein eine Hebung
der genannten Uebelstände dadurch zu erzielen, daß er
den eidgenössischen, kantonalen, Gemeinde- und andern
größern Verwaltungen anempfiehlt, künftig bei Vergebung
öffentlicher Arbeiten folgende Grundsätze anzuwenden:

1. Es sollen nur größere öffentliche Arbeiten oder Lieferungen
auf dem Submissionswege vergeben werden.

2. Die Eingabe- und Lieferungsfristen sind genügend zu
bemessen.

Z. Der öffentlichen Ausschreibung sind genaue und aus-
führliche Pläne und Beschreibungen (wenn nötig Muster)
zu Grunde zu legen. Eingaben nach Einheitspreisen
sollen die Regel bilden. Das Verfahren des Auf- und
Absteigerns von Voranschlagpreisen ist unzulässig. Für
von einander unabhängige und unter sich verschiedene
Arbeiten oder Lieferungen darf nicht ein sogenannter
Durchschnittspreis gefordert werden, auch wenn sie

Gegenstand eines und desselben Vertrages bilden; die

Preisansätze sollen je besonders eingesetzt werden.

4) Die Eingabe verpflichtet den Submittenten nur zur
Ausführung event. Lieferung des in dem Vertrage an-
gegebenen Quantums. Ist dasselbe Veränderungen
unterworfen, so soll zum vornherein vereinbart werden,
innert welchen Grenzen sich das Mehr- oder Minder-
maß zu halten habe. Werden diese Grenzen über-
schritten, so hat spezielle Vereinbarung mit dem Unter-
nehmer auf neuer Basis zu erfolgen. Im allgemeinen
gelten 10 °/g als zulässige Grenze. Taglohnarbeiten
und dazu gehörige Materiallieferungen sollen vertrag-
lich geregelt werden. Wo dies unterlassen worden,
werden die ortsüblichen Preise berechnet.

5) Aendern sich in der Ausführung der auf Einheitspreise
hin vergebenen Arbeiten oder Lieferungen die Dimen-
sionen oder sonstige Anforderungen, welche auf die

Preisberechnung von erheblichem Einfluß sind, so findet
für diesen Teil der Arbeit neue Vereinbarung statt auf
der Basis, daß die Mehr- oder Minderarbeit im Ver-
hältnis der Vertragspreise in Berechnung kommt.

0) Für alle Leistungen, welche in den der Eingabe zu
gründe liegenden Plänen oder Beschreibung oder den

Mustervorlagen nicht enthalten sind und im Verlaufe
der Ausführung verlangt werden, ist besondere Ver-
ständigung vorbehalten.

7)?Ort und Stunde der Eröffnung der eingelangten An-
geböte sind in der Ausschreibung bekannt zu geben
und die Offerenten zur Teilnahme an der Eröffnung
einzuladen. Ueber dieselbe soll ein genaues Protokoll
aufgenommen und den Interessenten zur Einsicht auf-
gelegt werden.

L) Zur Prüfung der Frage, ob die eingelangten Offerten
auf reellen Grundlagen beruhen, sollen die Behörden
Sachverständige zuziehen. Angebote, welche Preisansätze
enthalten, deren Betrag mit dem Werte der verlangten
Leistung oder Lieferung in offenbarem Mißverhältnis
steht, deren Aufstellung daher auf Unkenntnis der Sache
oder auf Leichtfertigkeit beruhen kann, find als unreeller
Wettbewerb von vornherein auszuschließen. In der

Regel sollen Angebote, welche 90 des Durchschnitts-

betrages aller Angebote nicht erreichen, unberücksichtigt
bleiben.

Unter den übrigen Angeboten sollen diejenigen den

Vorzug verdienen, deren Urheber genügende Gewähr
für rechtzeitige und kunstgerechte Ausführung bieten.
Es dürfen nur Fachleute berücksichtigt werden.

Jede Behörde soll ihre Arbeiten bei annähernd gleichen
Verhältnissen und Bedingungen nach Möglichkeit unter
die leistungsfähigen Gewerbetreibenden verteilen, bezw.
thunlichste Abwechslung beobachten. Unternehmer, welche
binnen kurzer Frist mehrfach mit Ausführung von
öffentlichen Arbeiten betraut worden, sollen vorüber-
gehend von der Bewerbung ausgeschlossen werden.

Ausländische Bewerber sind nur dann zu berück-

sichtigen, wenn die betreffenden Arbeiten vom Inlands
nicht oder nur zu wesentlich ungünstigeren Bedingungen
geliefert werden können.

9) Kollektiv-Eingaben von Berufsgenossen, die mit dem

Zwecke erfolgen, um die Kräfte der einheimischen Berufs-
leute zusammenzufassen und durch eine richtige Arbests-
Verteilung die Konkurrenzfähigkeit mit auswärtigen
Unternehmern zu sichern, sind thunlichfl zu berücksichtigen.

10) Die von gewerblichen Vereinigungen aufgestellten
Normalpreistarife find bei der Prüfung der Angebote
möglichst zu berücksichtigen.

11) Die Behörden sollen die Unternehmer, welche Arbeiten
und Lieferungen durch Unteraccordanten ausführen
lassen, zur Vorlage dieser Unteraccorde verpflichten
und sich deren Genehmigung vorbehalten. Die Haupt-
Unternehmer bleiben den Behörden, den Lieferanten
und Arbeitern für ihre Forderungen an die Unter-
nehmung haftbar.

12) Kautionen sollen nur bei größern Arbeiten verlangt
werden und 10 °/g der Voranschlagsumme nicht über-
steigen. Für Barkautionen soll ein üblicher Zins
vergütet werden.

13) Zur Beurteilung von Streitigkeiten aus dem Werk-
oder Lieferungsvertrag werden ständige Fachgerichte
(konform den Handelsgerichten) als geeignetste Instanz
erachtet.

Verbandswesen.
Der Centralvorstand des Schweizer. Gewerbevereins

wendet sich in einer Eingabe nochmals an das schweizerische

Jndustriedepartement zu Handen der Kommissionen der eidge-
nössischen Räte für Vorberatung der Gesetzesentwürfe betreffend
die Kranken- und Unfallversicherung. Er be-

kennt sich als Anhänger des Gesetzes, sofern einige wesent-
liche Abänderungen am Entwürfe erfolgen, als da sind:
1. Der Versicherungszwang sollte nicht nur auf die Lohn-
arbeiter und Dienstboten, sondern auf alle selbständig Er-
werbenden mit einem Einkommen unter Fr. 3000 ausgedehnt
werden. Doppelverstcherung ist unzulässig. 2. Die Beitrags-
Pflicht des Arbeitgebers an die Krankenversicherung für die

Hälfte des Prämienbetrages seiner Arbeiter erscheine nicht
gerecht und würde für einen großen Teil der Arbeitgeber
eine zu große Belastung nach sich ziehen. Die Prämien-
leistung des Arbeitgebers an die Krankenversicherung sollte
nicht mehr als ein Viertel der ganzen Prämie betragen.
3. Falls dem Arbeitgeber eine Prämienleistung an die Kranken-
Versicherung zugemutet wird, darf dessen Belastung für die

Unfallversicherung die Hälfte der Prämie nicht übersteigen.
4. Die Krankenkassen haben die aus Unfall entstehende Er-
werbslosigkeit bis auf die Dauer von sechs Wochen zu ent-
schädigen. Die Verteilung der Prämienlasten würde nach

der Ansicht der Petenten also erfolgen: An die Krankenver-
stcherung die Arbeitgeber Vt, die Arbeiter ^/z, der Bund
an die Unfallversicherung der Arbeitgeber Vs, der Arbeiter V«,
der Bund (eventuell unter Zuziehung von Kanton und Ge»

meinde) ^/z.



Str. 27 3ïïn|Werfe Umeljetiffte §atti)»er!ct=3citjmg (Organ fnr Me offizielle« tßublüatioitert be8 ©djweij. ©etoerbeöereittS) 443

Set Bericht bet ®eniraI-5|3rûfunflëïorautijîion über
bie fdjnjeij. SehtlinfiSprüfungen 1896 ift foefeett erfd^ienen

imb beim ©eïretariat beS ©djwetz- ©ewerbebereinS in Qiirtdö

gratis p besiegen. Serfelbe bietet üiel SntereffanieS ;

wir werben baranf ptMEcmmen unb erwähnen bleute nur,
bafe bieS grühjahr in ber ganzen Schweiz 1366 ©anbtoerïS»

lehrltnge geprüft würben gegen 1248 im Borjaljre.

©etoerblitfje geitfragen. Sas XV. ©eft ber unter
biefem SM erfdjeinenben fßubtifationen beS Schweiz. @e»

werbebereinS enthält eine intereffante Sirbeit bon ©erra 3n=
genieur 8t. Segher in 3ürtch: „lieber S3ef<haffung
unb SSerwenbung motorifcher Kraft für Klein»
i n b u ft r t e u n b ® e m e r b e. " Siefe Arbeit, bie als Referat
für bie le^te Selegtertenberfammlung beS. Schweiz- ©ewerbe»
bereinS in ®enf beftimmt war, behanbeit nach einer Sar»
legung ber Utfachen, bie baS Kleingewerbe immer mehr ber»

anlaffen, bie motorifdje Kraft in feinen Sienft p sieben,
bie betriebenen SXrten, in benen biefe Kraft geliefert wirb,
unb gibt fehr lehrreiche unb nüfeliche bergleichenbe âufammen»
fteEungen ber SSerwenbung betfelben, fowie ber Koften ihrer
SSefdjaffung. SBir erfehen barauS namentlich auch, Wie rafch
überaE ba, wo centrale Kräfte (SBafferïraft, eleïtrifche Sin»

lagen, ©aSWerïe) nicht pr SSerfügung flehen, bie fßeiroleum»,
SSenjin» ober ßtgroin=3Roioren in Stuffchwung geïommen finb,
unb fogar bielfach felbft ba, wo jene centralen Kräfte bor»
hanben finb, beS biEigepen SßreifeS wegen berwenbet werben.
Sie ©chrift, bie pm greife bon 1 ffr. im ©uchhanbel be»

pgen werben ïann, Wirb baher bon äEen ®ewerbetreibenben
unb Sedpifern, fowie bon aEen benfenigen, welche fraft
ihres SlmteS mtt ben bezüglichen gragen fi<h zu befdhäftigen
haben, mit Sntereffe gelefen'werben.

©tfjuijmaifjetet. Ser fchweizerifche ©<huhma<hermetfter»
berbanb befchäftigt fich auch mit ben ßieferungen bon

SfiiIitärfE)nhen unb hat ein befonbereS Komitee eingefeht für
bie jeweilige Vermittlung beS ©efdjäfteS. Siefe Slufgabe
hat fich aber als fdjwierig herausgefieEt, weil eS als
KontroEfommifflon bie Slufgabe hatte, nicht borfchrtftSgemäfje
SBaren auSzufchltefjen. Sie Kommiffion würbe natürlich
um fo mehr angefeinbet, je gewiffenhafter. fie ihre Vfltdjt
that, gür bie lefcte ßieferung haben fich aus 60 ©eftionen
beS SSerbanbeS 780 Sieferantett angemelbet. SSon ben 5000
SSaar auSgefchriebenen ÜEHlitärfchuhen hatte bas ÜEUHtär»

bepartement bem ©djuhwädjermetfterberbanb 3000 ißaar zu»

gcwiefen. Obwohl ber SieferungStermin noch erheblich ber»

längert worben war, würben aber bon ben ÜElitgltebern
biefeS SSerbanbeS nur 2950 Sßaar geliefert (alfo 50 fßaar
Weniger als befteEt unb bon biefen mufften noch 170 Vaare
auSgefchloffen werben. Sie Kommiffion habe bemiffioniert.

2lröeit$» unb Sicferuttglftbertragttttßctt.
(Slmtlic&e Drigt.naI«S3WtteiIuttgen.) Nachdruck verboten.

©entral»©eizung int ©chnlhauS SBtbnau
(@t. ®aEen) an Sllcpanber ßafjinone, 3ûri<h, ®eneralber»

tretnng bon ®ebrüber Körting, KörttngSborf, SBien unb
©eftri fßonente.

SB af f er b erf o r gun g £5 ö er » © t ei n m a ur (3#-)
©emeni» unb ©icferröhren an SB. Schwarzenbach, ©ement»

gefchäft, Zürich.

Sie ßieferung unb ©rftel-tung einer et»
fernen S3rü<fe über bießanbguart bei Klo»
ft e r S » © u j a ift ber gfrma SSerfeE u. So., SJlafchinenfabriî
in ©hnr übertragen worben.

VotantfdjeSSnftttut inSSafel. 3immerarbeiten
an granz grânïel, 3'utmermeifter in SSafel,

©chulhaus im ©unbolbtngerquartter in
SS a f e I. Siuitnerarbeiten für SurnhaEe unb Slbwartwohnung
an 9tieIfen»8ohnh, 3immermeifter, Vafel. gür bie ©chreiner»
unb ®Iaferarbeiten : ©auptbau, äufeere genfter an 3. ©ürtler,

©chreinermeifter, SSafel. ©auptbau innere genfter an granz
grânïel, SSafel. SurnhaEe mit Slbwartwohnung an 8t.

SBeitnauer»®roperger, SSafel.

©eïunbarfchulhauSbau an ber ßabater»
ft r a fee, 3üric| II. Sie 3tmmerarbeiten für bas neue

©eïunbarfchulhauS unb bie SurnhaEe an ber ßabaterftrafee
im Kreife II 3üri<h an 3, Kpburz unb fßaul Ulrich in
3üri<h, bie ©penglerarbeiten an 3- ©djerrer in 3ürtdj-

^Betriebenes.
fßarlamentSgebäube in Sern. Sluf ber ©übfeite ift

ïûrzltch wit bem ©efcen beS ©ocïels begonnen worben. SBte

wir öernehwen, bleibt bie geter ber ©runbfteinlegnttg ber

nädjften Sezemberfeffion boröehalten.

3n SSabenS âuïimftêquartier, bem ©afel, geht, es

lebhaft zu. ©o läfet gegenwärtig ber Konfnmoerein an ber

SSruggerftra^e, gegenüber ber SEerïerfchen gabriï, ein grofjeS
§auS zur Slufnahme feiner ßabenlofalttäten unb einer
SSâcïerei erfteEen. Sie ftattlichen ®ebâultchïeiten ber Spnamo»
fabrif werben burch einen Stnbau erweitert. 3hre ©iefeerei
gebenït bie gabriï zu üerlegen unb bie SSerbinbung burch ®eleife
herzufteEen. ©benfaES in ber äußern SSruggerftrafje be»

abfichtigt ©err gabriïant ©. SSrown eine SSiEa zu bauen.,

©o haben bie ehrfamen Sauhanbwerïer aEefamt bei uns
gegenwärtig fchöne Sage. •

9îeueS ^oûgebâube Ölten. Dbfdjon ber Sunb es ab»

lehnt, für Dlten, weil nicht .fjauptort, ein neues fßoft» unb«

Selegraphengebäube zu erfteEen, ift beffenungeachtet bie:

grage eines SteubaueS gelöft, inbem fich e'u Konfortium
oon SSrtbaten gebilbet hot, baS bie SSerwirEIichung beS

projettes an bie ®anb genommen hat. ©o hat benn auchi

ber Oltener Sürgerrat in feiner legten ©ihung eine Slïtien»-

beteiligung im SSetrage oon 25,000 granïen hefchloffen, womit
baS neue Unternehmen gefiebert ift.
' ' Sllterëaftjl SJiännebotf. Steuerbings ift bem gonbs für
Segrünbung eines SltterSafplS eine hochherzige ©chenfung.

oon 10,000 gr. oon ©eite eines betagten SSnrgerS zuge»

fommen. Somit ift bie Skrwirflidjung beS fchönen ®ebanïenS,
aEeinftehenben betagten S3ürgern unb ©Inwohnern SDtänne»

borfs ein freunblicheS §eim für bie alten Sage z« bieten,
unerwartet rafch möglich geworben unb bürfte ber SSau beS

SlfplS Wohl nicht mehr aEzulange auf fich marten laffen.

Sauwefen in Slrofa. Siefen ©ommer hat ©err Slrchiteït
SSraun oon ©hur für bie ©emeinbe Slrofa ein ftattlicheS
Schul» unb fßfrnnbhauS mit ®emeinbefaal gebaut, gür bie

©chute foE baSfelbe noch biefen ©erbft bezogen werben
ïonnen. ©S finb brei ©chulzimmer üorgefehen in biefem
Steubau unb aufeer ber Sßfarrerwohnung noch eine folche

für ben ßehrer. Ser ganze Sau ïoftet gegen 100,000
granïen. Sîoch bor etwa 15 3aljren hat Slrofa aus Sftangel
an ©chulïinbern gar ïeine eigene ©chule gehalten. Seht
hat es etwa 30 ©chnlïinber unb bas neue ©chuthauS ift
btreït für 100 unb mehr berechnet.

Sa§ spmjett her ©rfteïïung einer gahrftra^e lSng§
bent Sctnbwaffer Pont IBarentritt nach gilifnr wirb nach

Kräften einer ßöfnng entgegengeführt. Sie intereffierten ®e»

metnben oon ShufiS bis SaüoS woEen beim èunbe üor»

fteEig werben unb ihn im Sntereffe ber ßanbeSüertetbtgung
um ben öau biefer ©trecïe, b. h- um reichlich^ ©ubüentionie»

rung berfeïben angehen, ©eine S3egrünbung finbet baS ®e»

fuch in ber ftrategtfchen S3ebeutnng ber betr. ©trafee. ©ine
Strafe 33ärentritt>gilifnr würbe z- S. ben glüela um boEe

11 Kilometer ober. cirfa 2Yg SBegftunbeu bem Stlbula
näher bringen unb bie Siftanz zwifchen glüela ober ©Coletta
einerfeits unb Sulier, ©eptimer, ©ptügen unb SBemharbin

anbererfeits um 7,1 Kilometer ober IV» ©tunben abïûrzen.
SBaS bieS im KriegSfaE unter Umftänben für eine Srag»
Weite haben müfjte, bermag auch ber ßaie einzufehen. ©S
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Der Bericht der Central-Prüfungskommission über
die schweiz. Lehrlingsprüfungen 1896 ist soeben erschienen

und beim Sekretariat des Schweiz. Gewerbevereins in Zürich

gratis zu beziehen. Derselbe bietet viel Interessantes;
wir werden darauf zurückkommen und erwähnen heute nur,
daß dies Frühjahr in der ganzen Schweiz 1366 Handwerks-
lehrlinge geprüft wurden gegen 1248 im Vorjahre.

Gewerbliche Zeitfragen. Das XV. Heft der unter
diesem Titel erscheinenden Publikationen des Schweiz. Ge-
Werbevereins enthält eine interessante Arbeit von Herrn In-
genieur A. Jegher in Zürich: „Ueber Beschaffung
und Verwendung motorischer Kraft für Klein-
industrie und Gewerbe." Diese Arbeit, die als Referat
für die letzte Delegiertenversammlung des Schweiz. Gewerbe-
Vereins in Genf bestimmt war, behandelt nach einer Dar-
legung der Ursachen, die das Kleingewerbe immer mehr ver-
anlassen, die motorische Kraft in seinen Dienst zu ziehen,
die verschiedenen Arten, in denen diese Kraft geliefert wird,
und gibt sehr lehrreiche und nützliche vergleichende Zusammen-
stellungen der Verwendung derselben, sowie der Kosten ihrer
Beschaffung. Wir ersehen daraus namentlich auch, wie rasch

überall da, wo centrale Kräfte (Wasserkraft, elektrische An-
lagen, Gaswerke) nicht zur Verfügung stehen, die Petroleum-,
Benzin- oder Ligroin-Motoren in Aufschwung gekommen find,
und sogar vielfach selbst da, wo jene centralen Kräfte vor-
Handen sind, des billigexen Preises wegen verwendet werden.
Die Schrift, die zum Preise von 1 Fr. im Buchhandel be-

zogen werden kann, wird daher von allen Gewerbetreibenden
und Technikern, sowie von allen denjenigen, welche kraft
ihres Amtes mit den bezüglichen Fragen sich zu beschäftigen
haben, mit Interesse gelesen werden.

Schuhmacherei. Der schweizerische Schuhmachermeister-
verband beschäftigt sich auch mit den Lieferungen von
Militärschuhen und hat ein besonderes Komitee eingesetzt für
die jeweilige Vermittlung des Geschäftes. Diese Aufgabe
hat sich aber als schwierig herausgestellt, weil es als
Kontrollkommission die Ausgabe hatte, nicht vorschriftsgemäße
Waren auszuschließen. Die Kommission wurde natürlich
um so mehr angefeindet, je gewissenhafter, sie ihre Pflicht
that. Für die letzte Lieferung haben sich aus 60 Sektionen
des Verbandes 780 Lieferanten angemeldet. Von den 5000
Paar ausgeschriebenen Militärschuhen hatte das Militär-
département dem Schuhmächermeisterverband 3000 Paar zu-
gewiesen. Obwohl der Lieferungstermin noch erheblich ver-
längert worden war, wurden aber von den Mitgliedern
dieses Verbandes nur 2950 Paar geliefert (also 50 Paar
weniger als bestellt und von diesen mußten noch 170 Paare
ausgeschlossen werden. Die Kommission habe demissioniert.

Arbeits- und Lieserungsübertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) àiàvi- ?srdà.

Central-Heizung im Schulhaus Widnau
(St. Gallen) an Alexander Casstnone, Zürich, Generalver-
tretung von Gebrüder Körting, Körtingsdorf, Wien und
Sestri Ponente.

Wasserversorgung O b er-Stei n m a ur (Zch.)
Cement- und Sickerröhren an W. Schwarzenbach, Cement-
geschäft, Zürich.

Die Lieferung und Erstellung einer ei-
sernen Brücke über die Landquart bei Klo-
st e r s - E uja ist der Firma Verseil u. Co., Maschinenfabrik
in Chur übertragen worden.

BotanischesJnstitut inBasel. Zimmerarbeiten
an Franz Fränkel, Zimmermeister in Basel,

Schulhaus im Gundoldingerquartier in
Basel. Zimmerarbeiten für Turnhalle und Abwartwohnung
an Nielsen-Bohny, Zimmermeister, Basel. Für die Schreiner-
und Glaseryrbeiten: Hauptbau, äußere Fenster an I. Gürtler,

Schreinermeister, Basel. Hauptbau innere Fenster an Franz
Fränkel, Basel. Turnhalle mit Abwartwohnung an A.
Weitnauer-Großberger, Basels

S ekundarschul Hausbau an der Lavater-
straße, Zürich II. Die Zimmerarbeiten für das neue

Sekundarschulhaus und die Turnhalle an der Lavaterstratze
im Kreise II Zürich an I. Kyburz und Paul Ulrich in
Zürich, die Spenglerarbeiten an I. Scherrer in Zürich.

Verschiedenes.
Parlamentsgebäude in Bern. Auf der Südseite ist

kürzlich mit dem Setzen des Sockels begonnen worden. Wie
wir vernehmen, bleibt die Feier der Grundsteinlegung der
nächsten Dezembersession vorbehalten.

In Badens Zukunftsquartier, dem Hasel, geht, es

lebhaft zu. So läßt gegenwärtig der Konsnmverein an der

Bruggerstraße, gegenüber der Merkerschen Fabrik, ein großes
Haus zur Aufnahme seiner Ladenlokalitäten und einer
Bäckerei erstellen. Die stattlichen Gebäulichkeiten der Dynamo-
fabrik werden durch einen Anbau erweitert. Ihre Gießerei
gedenkt die Fabrik zu verlegen und die Verbindung durch Geleise

herzustellen. Ebenfalls in der äußern Bruggerstraße be-

abstchtigt Herr Fabrikant S. Brown eine Villa zu bauen.

So haben die ehrsamen Bauhandwerker allesamt bei uns
gegenwärtig schöne Tage. -

Neues Postgebände Ölten. Obschon der Bund es ab-
lehnt, für Ölten, weil nicht Hauptort, ein neues Post- und-

Telegraphengebäude zu erstellen, ist dessenungeachtet die
Frage eines Neubaues gelöst, indem sich ein Konsortium
von Privaten gebildet hat, das die Verwirklichung des

Projektes an die Hand genommen hat. So hat denn auch-

der Oltener Bürgerrat in seiner letzten Sitzung eine Aktien-
beteiligung im Betrage von 25,000 Franken beschlossen, womit
das- neue Unternehmen gesichert ist.

Altersasyl Männedors. Neuerdings ist dem Fonds für
Begründung eines Altersasyls eine hochherzige Schenkung
von 10,000 Fr. von Seite eines betagten Bürgers zuge-
kommen. Damit ist die Verwirklichung des schönen Gedankens,
alleinstehenden betagten Bürgern und Einwohnern Männe-
dorfs ein freundliches Heim für die alten Tage zu bieten,
unerwartet rasch möglich geworden und dürfte der Bau des

Asyls wohl nicht mehr allzulange auf sich warten lassen.

Bauwesen in Arosa. Diesen Sommer hat Herr Architekt
Braun von Char für die Gemeinde Arosa ein stattliches
Schul- und Pfrundhaus mit Gemeindesaal gebaut. Für die

Schule soll dasselbe noch diesen Herbst bezogen werden
können. Es sind drei Schulzimmer vorgesehen in diesem

Neubau und außer der Pfarrerwohnung noch eine solche

für den Lehrer. Der ganze Bau kostet gegen 100,000
Franken. Noch vor etwa 15 Jahren hat Arosa aus Mangel
an Schulkindern gar keine eigene Schule gehalten. Jetzt
hat es etwa 30 Schulkinder und das neue Schulhaus ist
direkt für 100 und mehr berechnet.

Das Projekt der Erstellung einer Fahrstraße längs
dem Landwasser vom Bärentritt nach Filisur wird nach

Kräften einer Lösung entgegengeführt. Die interessierten Ge-
meinden von Thusis bis Davos wollen beim Bunde vor-
stellig werden und ihn im Interesse der Landesverteidigung
um den Bau dieser Strecke, d. h. um reichliche Subventions-
rung derselben angehen. Seine Begründung findet das Ge-
such in der strategischen Bedeutung der betr. Straße. Eine
Straße Bärentritt-Filisur würde z. B. den Flüela um volle
11 Kilometer oder cirka 2^/z Wegstunden dem Albula
näher bringen und die Distanz zwischen Flüela oder Scaletta
einerseits und Julier, Septimer, Splügen und Bernhardin
andererseits um 7,1 Kilometer oder iVz Stunden abkürzen.
Was dies im Kriegsfall unter Umständen für eine Trag-
weite haben müßte, vermag auch der Laie einzusehen. ES
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